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9169 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 29. April 2014 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Konsumentenschutzgesetz und das 
Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden und ein Bundesgesetz über 
Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG) erlassen wird (Verbraucherrechte-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz – VRUG)  

Die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 
Rechte der Verbraucher, ABl. Nr. L 304 vom 22. November 2011, S. 64, muss in das österreichische 
Recht umgesetzt werden; sie gilt für Verträge, die ab dem 13. Juni 2014 geschlossen werden. Diese neue 
Richtlinie fasst den Regelungsbestand der Richtlinie 85/577/EWG betreffend den Verbraucherschutz im 
Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sowie der Richtlinie 97/7/EG über 
den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz zusammen, baut deren 
Schutzbestimmungen in vielerlei Hinsicht aus und transponiert sie in ein weitgehend vollharmonisiertes 
Schutzregime. Überdies sieht die neue Richtlinie auch allgemein geltende Informationspflichten des 
Unternehmers vor und statuiert zugunsten des Verbrauchers einige spezifische Regelungen im Bereich 
des allgemeinen Vertragsrechts sowie zur Eindämmung bestimmter Zahlungspflichten des Verbrauchers. 
Bei der Umsetzung der neuen Richtlinie ist auf eine möglichst friktionsfreie Einfügung in das bestehende 
österreichische Konsumentenschutzrecht zu achten. Einerseits soll auch in Einzelfragen eine 
Verschlechterung des innerstaatlichen Standards an Verbraucherschutz vermieden werden; andererseits 
soll es auch nicht zu Wettbewerbsnachteilen für österreichische Unternehmen durch eine überschießende 
Richtlinienumsetzung kommen. Schließlich muss danach getrachtet werden, trotz dieser komplexen 
inhaltlichen Anforderungen ein Regelwerk zu schaffen, das auch im Zusammenspiel mit dem bereits 
geltenden Konsumentenschutzrecht für den Rechtsanwender noch einigermaßen überschaubar bleibt. 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 13. Mai 
2014 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Ingrid Winkler. 
An der Debatte beteiligte sich Bundesrat Stefan Schennach. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Ingrid Winkler gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 13. Mai 2014 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2014 05 13 

 Ingrid Winkler Christian Füller 
 Berichterstatter Vorsitzender 

www.parlament.gv.at




